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Teil C Anregungen und Hinweise Stellungnahme der Gemeinde Rangsdorf 
Nr. TöB  

A 2.1 
Landesamt für 
Umwelt Bran-
denburg 
vom 15.05.2025  
 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden 
von den Fachabteilungen Naturschutz, Immissions-
schutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs 
Wasserwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten 
des Wasserwirtschaftsamtes gemäß BbgWG § 126, 
Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für 
Umwelt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im 
Ergebnis dieser Prüfung wird für die weitere Bearbei-
tung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung 
beiliegende Stellungnahme der Fachabteilung Immissi-
onsschutz übergeben.  
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

Die Fachabteilung Wasserwirtschaft zeigt keine Betrof-
fenheit an. Die fachliche Zuständigkeit für den Natur-
schutz obliegt der unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Teltow-Fläming. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

A 2.2 
Landesamt für 
Umwelt Bran-
denburg 
vom 14.05.2025 
 

Anlage Immissionsschutz 
 
4. Weitergehende Hinweise 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche 
Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Be-
gründung und ggf. Rechtsgrundlage 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

1. Sachstand 
Antragsgegenstand ist der Bebauungsplan RA 29-1 
„Nördlich der Bücker-Werke/ Straße am Flugfeld“ 
der Gemeinde Rangsdorf. Der B-Plan wird im Regelver-
fahren mit Umweltprüfung aufgestellt. Ziel der 
vorgelegten Planung ist die Schaffung von Planungs-
recht für die Errichtung einer Oberschule. Im 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Geltungsbereich werden eine Gemeinbedarfsfläche 
„Schule“ und eine öffentliche Straßenverkehrsfläche 
festgesetzt. Südlich schließen sich die B-Pläne RA 9-7 
und 23 an. Sie setzen unmittelbar angrenzend zum RA 
29-1 Mischgebiete (MI) und Grünflächen fest. Der B-
Plan RA 9-7 ist seit dem 04.05.2025 rechtsgültig. 
 
Östlich des Plangebietes verläuft die DBAG-Strecke 
6135 (Dresdner Bahn) und der zukünftig geplante Nord-
Süd-Verbinders. 
 
Der vorliegende Bebauungsplan wurde insbesondere 
nach den Grundsätzen des § 50 BImSchG i.V.m. § 1 
Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) ge-
prüft. Demnach sollen Flächen unterschiedlicher Nut-
zung einander so zugeordnet werden, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen (§§ 1 und 3 BImSchG) auf schutz-
würdige Nutzungen weitgehend vermieden und neue 
Konfliktlagen ausgeschlossen werden. 
 
2. Stellungnahme 
Büro-, Unterricht- und Verwaltungsräume 
 
Nach jetzigem Kenntnisstand ist für die vorgelegte Pla-
nung nur der Tagzeitraum beurteilungsrelevant. Büro-, 
Unterricht- und Verwaltungsräume sind gem. DIN 4109 
als schutzbedürftige Räume zu definieren. Gem. [1] er-
geben sich entlang der DBAG-Strecke 6135 (Dresdner 
Bahn) und dem geplanten Nord-Süd-Verbinder Beurtei-
lungspegel, die die Schwelle der Gesundheitsgefahr 
von 70 dB(A) am Tag erreichen. Maßnahmen zum 
Schutz vor Verkehrsimmissionen werden bislang nicht 
erörtert, beurteilt oder festgesetzt. Im Bebauungsplan 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Für das Plangebiet werden analog zum Bebauungsplan 
RA 9-7 passive Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt. 
Hierzu wird die im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens für den Bebauungsplan RA 9-7 erstellte Schall-
technische Untersuchung, wie in der Stellungnahme an-
geregt, verwendet. 
Anpassung der Begründung und Planzeichnung er-
forderlich. 
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RA 9-7 werden passive Lärmschutzmaßnahmen festge-
setzt. Nach Auffassung des LfU ist eine Übertragung 
der Ergebnisse aus [1] auf den aktuellen Sachverhalt 
möglich. 
 
Die DIN 18005 enthält für Gemeinbedarfsflächen keine 
konkreten schalltechnische Orientierungswerte. Sie 
hängen von der geplanten Nutzungsart ab. In der Regel 
ist aus der Zweckbestimmung der Fläche für Gemeinbe-
darf die Schutzbedürftigkeit abzuleiten. Freiflächen von 
Schulen sind gegenüber Verkehrslärm als schutzbedürf-
tig zu bewerten. Der Schutzanspruch bemisst sich in 
der gängigen Praxis an den Orientierungswerten gem. 
DIN 18005 von 55 dB(A) für Friedhöfe, Kleingartenanla-
gen und Parkanlagen. Als oberer Schwellenwert wird 
ein Beurteilungspegel von 62 dB(A) tags empfohlen. Bis 
zu diesem Pegel ist die Kommunikation und Verständ-
lichkeit für Anweisungen von Aufsichtspersonen und 
eine uneingeschränkte Nutzung/Ausübung der Anlagen 
gegeben. Grundsätzlich ist auf wesentlichen Teilen der 
Flächen ein Beurteilungspegel von 58 dB(A) anzustre-
ben um der Aufenthaltsfunktion Rechnung zu tragen. 
Bei großflächiger Überschreitung des vorgenannten 
Schwellenwertes sollten Maßnahmen zur Minderung 
der Immissionen geprüft und in die Abwägung einge-
stellt werden. [2] 
 
Mit Realisierung der Planung ergeben sich Anforderun-
gen an gesunde Arbeits- und Lernverhältnisse und die 
Aufenthaltsqualität auf den Außenflächen. Der relevante 
Beurteilungszeitraum ist die Tagzeit. Eine Nutzung in 
der Nachtzeit ist für die geplanten Nutzungen nicht zu 
erwarten. Nach jetzigem Kenntnisstand, und basierend 
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auf den vorliegenden Daten, sind schädliche Umwelt-
einwirkungen zu erwarten. Die Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch sind nachvollziehbar zu erläutern 
und gegebenenfalls Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minderung der Immissionen zu erarbeiten. Die Schutz-
würdigkeit der Fläche ist zu definieren und die Orientie-
rungswerte zu sichern. 
 
Sportanlagen 
In den südlich angrenzenden MI sind schutzwürdige 
Nutzungen allgemein zulässig. Gem. [3], S. 30 ist „u. a. 
die Errichtung eines Schulgartens, eines Multifunktions-
felds für Fuß-/ Basketball sowie die Unterbringung […] 
benötigter Stellplätze für Fahrzeuge und Fahrräder für 
die Nutzung einer Oberschule möglich. Die Fläche für 
den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ 
soll im Zusammenhang mit der Nutzung der Sporthalle 
durch Vereinssport auch für außerschulische Zwecke 
zur Verfügung stehen.“ 
 
Durch das o. g. Vorhaben sind für die schützenswerten 
Nutzungen in der Nachbarschaft des Plangebiets in ers-
ter Linie Immissionen durch Sportanlagen, Stellplatzan-
lagen und haustechnische Anlagen zu erwarten. Eine 
außerschulische Nutzung durch Sportvereine ist zuläs-
sig. 
 
Der Schulsport ist gem. § 5 Abs. 3 S. 1 der Sportanla-
genlärmschutzverordnung (18. BImSchV) privilegiert. Er 
unterliegt jedoch gem. § 22 Abs. 1 BImSchG den Betrei-
berpflichten für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. 
Vermeidbare und schädliche Umwelteinwirkungen sind 
zu vermeiden bzw. nach aktuellem Stand der Technik 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Die Gemeinde sieht von einer außerschulischen Nut-
zung der Fläche für den Gemeinbedarf ab. 
Die Textliche Festsetzung TF 1 entfällt und die Begrün-
dung wird angepasst. 
 
Durch den Wegfall der Zulässigkeit einer außerschuli-
schen Nutzung, ist keine Betrachtung der dadurch ent-
stehenden Schallimmissionen mehr notwendig. 
Anpassung der Begründung und Planzeichnung er-
forderlich. 
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zu mindern. Sofern der Sportplatz lediglich für den 
Schulsport genutzt wird, sind die Schallimmissionen die-
ser Einrichtung von den Anwohnern als sozialadäquat 
hinzunehmen. Dies ist aber im vorliegenden Fall nicht 
gegeben. Es ist eine außerschulische Nutzung vorgese-
hen. Durch den Betrieb von Sportanlagen werden i.d.R. 
erhebliche Schallimmissionen hervorgerufen, die zu 
schädlichen Umweltwirkungen beitragen können. Eine 
Nutzung der Innen- und Außensportanlagen, für Sport-
veranstaltungen und Wettkämpfe am Wochenende 
durch Vereine und Öffentlichkeit wird bislang nicht nä-
her thematisiert bzw. beurteilt. Die Immissionen sind auf 
Grundlage der 18. BImSchV zu erläutern und bewerten. 
Der Schutzanspruch im benachbarten Quartier ist ge-
wahrt, wenn die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV 
eingehalten werden. 
 
Mit der Sicherung und Entwicklung des Schulstandortes 
über einen Bebauungsplan soll der Bereich langfristig 
gesichert werden. Dazu zählt auch eine störungsarme 
Entwicklung im Zusammenhang mit den elementaren 
Planungsgrundsätzen (Rücksichtnahmegebot, Gebot 
der Konfliktbewältigung, Verbesserungsgebot/Ver-
schlechterungsverbot). Ob nähere gutachterliche Be-
trachtungen erforderlich sind hängt u.a. von der Größe 
der Sportanlage, den Nutzungszeiten und –intensitäten 
ab. Angaben dazu sind in der Begründung zu ergänzen. 
Durch die zulässige außerschulische Nutzung ist jedoch 
die Erforderlichkeit eines Gutachtens sehr wahrschein-
lich. 
 
Sofern im Plangebiet u.a. auch öffentliche Veranstaltun-
gen (Musik- und Kulturveranstaltungen, 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
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Versammlungen usw.) vorgesehen sind, fallen diese in 
den Anwendungsbereich der Freizeitlärmrichtlinie des 
Landes Brandenburg. Je nach Nutzungsintensität und 
Nutzungszeit der Anlagen sind ggf. nähere Betrachtun-
gen erforderlich. 
 

Die Gemeinde sieht von einer außerschulischen Nut-
zung der Fläche für den Gemeinbedarf ab. 
Die Textliche Festsetzung TF 1 entfällt und die Begrün-
dung wird angepasst. 
 
Durch den Wegfall der Zulässigkeit einer außerschuli-
schen Nutzung, ist keine Betrachtung der dadurch ent-
stehenden Schallimmissionen mehr notwendig. 
Anpassung der Begründung und Planzeichnung er-
forderlich. 
 

Zu- und Abfahrtsverkehr/Stellplätze 
Der B-Plan soll die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für den Neubau einer Oberschule schaffen. Mit der 
Erweiterung ist ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu er-
warten. Dieses steht vor allem im Zusammenhang mit 
dem Bringe- und Abholverkehr der Kinder und dem Be-
dürfnis der Oberschüler nach individueller Mobilität mit 
dem eigenen PKW. Es ergibt sich zudem ein erhöhter 
Bedarf an Stellplätzen. 
 
Im Zusammenhang mit Sport- und Freizeitveranstaltun-
gen sind auch die Immissionen der Stellplätze zu be-
rücksichtigen. „Anlagen des Ruhenden Verkehrs“ (Park-
plätze/Stellflächen) sind geeignet schädliche Umwelt-
einwirkungen (Immissionen) z.B. Türenschlagen, Anlas-
sen des Motors, Stimmengewirr, An- und Abfahrgeräu-
sche, Verladebetrieb i.S. des § 3 Abs.1 Bundesimmissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) zu verursachen. Anders 
als Geräusche des fließenden Verkehrs sind Immissio-
nen von Stellflächen ungleichmäßig und teilweise infor-
mationshaltig. Daher werden sie tendenziell den Anla-
gengeräuschen und somit der Beurteilung gem. 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Die Gemeinde sieht von einer außerschulischen Nut-
zung der Fläche für den Gemeinbedarf ab. 
Die Textliche Festsetzung TF 1 entfällt und die Begrün-
dung wird angepasst. 
 
Durch den Wegfall der Zulässigkeit einer außerschuli-
schen Nutzung, ist keine Betrachtung der dadurch ent-
stehenden Schallimmissionen mehr notwendig. 
 
Der Baukörper der Oberschule wird abschirmend für die 
südlichen Nutzungen ausgebildet sein. Somit entstehen 
durch im Plangebiet entstehende Schallimmissionen 
keine negativen Auswirkungen südlich der Oberschule. 
Auch in der weiteren Umgebung wird es keine negati-
ven Auswirkungen geben, da sich östlich des Plange-
biets die Bahntrasse befindet und die Wohnbebauung 
westlich des Plangebiets in ausreichend großer Entfer-
nung befindet. 
Anpassung der Begründung und Planzeichnung er-
forderlich. 
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TA Lärm zugeordnet. Die Nutzung der Stellplätze für 
Vereine und Veranstaltungen ggf. auch innerhalb der 
Ruhe- und Nachtzeiten ist gesondert zu bewerten. Die 
Auswirkungen sind zu erläutern. 
 
Im Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes ist 
auch die Anordnung der Gebäude, Sportanlagen und 
angrenzenden Wohnnutzung zu diskutieren. Eventuell 
ist die Nutzung des Oberschulgebäudes als Riegelbe-
bauung zwischen den Stellplätzen, Sportanlagen und 
dem Mischgebiet möglich. 
 
3. Fazit 
Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich erheblicher 
Immissionen. Die Auswirkungen der Planung sind im 
weiteren Verfahren zu ergänzen und plausibel zu beur-
teilen. Mit der Zweckbestimmung „Schule“ der geplan-
ten Gemeinbedarfsfläche bestehen ebenfalls hohe Er-
wartungen zum Schutz vor Lärmbelastungen im Tag-
zeitraum für die Innenräume und die Außenflächen. Die 
Emissionen der Sport- und Stellplatzanlagen auf das 
angrenzende Mischgebiet sind plausibel zu beurteilen 
und ggf. Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 
der Emissionen zu erarbeiten. Ein abschließendes Vo-
tum das LfU ist er nach Ergänzung der Planungsunter-
lagen zum Belang des Immissionsschutzes möglich. 
 
Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentli-
chen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre Gültig-
keit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune 
ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB mitzuteilen. 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Wie bereits erläutert, sieht die Gemeinde von einer au-
ßerschulischen Nutzung der Fläche für den Gemeinbe-
darf ab. 
Die Textliche Festsetzung TF 1 entfällt und die Begrün-
dung wird angepasst. 
Zudem werden Textliche Festsetzungen aufgenommen, 
die u. a. den baulichen Schallschutz sicherstellen. 
 
Durch den Wegfall der Zulässigkeit einer außerschuli-
schen Nutzung, ist keine Betrachtung der dadurch ent-
stehenden Schallimmissionen mehr notwendig. 
Anpassung der Begründung und Planzeichnung er-
forderlich. 
 

Quellen Wird zur Kenntnis genommen. 
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[1] Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 
RA 9-7 „ Bücker-Werke Rangsdorf“ der Gemeinde 
Rangsdorf, Bericht RAN 17.021.02 P V2, Stand: 
19.03.2021 
 
[2] Berliner Leifaden- Lärmschutz in der verbindlichen 
Bauleitplanung, 2021, u.a. S. 66f., S.151 
 
[3] Begründung zum Bebauungsplan RA29-1 „Nördlich 
der Bücker-Werke / Straße Am Flugfeld“, Stand: 
10.04.2025 
 

 

A 5.1 
Brandenburgi-
sches Landes-
amt für Denk-
malpflege und 
Archäologisches 
Landesmuseum 
- Abt. Boden-
denkmalpflege / 
Archäologisches 
Landesmuseum 
vom 23.04.2025 
 

in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der 
Fachbehörde für Bodendenkmale und als Träger öffent-
licher Belange (§ 17BbgDSchG) nehmen wir wie folgt 
zur o.g. Planung Stellung: 
 
Im Bereich der genannten Planung sind bisher keine 
Bodendenkmale bekannt. Da bei Erdarbeiten jedoch un-
vermutet bisher unbekannte Bodendenkmale entdeckt 
werden können, weisen wir als brandenburgische Fach-
behörde für Bodendenkmale darauf hin, dass nach dem 
„Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale 
und Bodendenkmale im Land Brandenburg vom 24.Mai 
2004“ (GVBl Land Brandenburg Nr. 9 vom 24. Mai 
2004, S. 215 ff.) folgende Verpflichtungen bestehen: 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

1. Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, z.B. Stein-
setzungen, Erdverfärbungen, Holzpfähle, Scherben, 
Stein- oder Metallgegenstände, Knochen o.ä., entdeckt 
werden, sind diese unverzüglich der Unteren Denkmal-
schutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt 
für Denkmalpflege und Archäologischen 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Die genannten Hinweise zu Bodendenkmalen werden in 
die Begründung und die Planzeichnung aufgenommen. 
Anpassung der Begründung und Planzeichnung er-
forderlich. 
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Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgD-
SchG). Die aufgefundenen Bodendenkmale und die 
Entdeckungsstätte sind mindestens bis zum Ablauf ei-
ner Woche nach der Anzeige, auf Verlangen der Denk-
malschutzbehörde ggf. auch darüber hinaus, in unver-
ändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise 
vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 
BbgDSchG). 
 
2. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum 
zu übergeben (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgDSchG). 
 

A 5.2 
Brandenburgi-
sches Landes-
amt für Denk-
malpflege und 
Archäologisches 
Landesmuseum 
- Dezernat Prak-
tische Denkmal-
pflege 
vom 01.07.2025 
 

Sie erhalten die Bestätigung, dass es derzeit keine bau-
denkmalpflegerischen Bedenken zum o.g. Vorhaben 
gibt. Sie erhalten ggf. eine gesonderte Stellungnahme 
von der Abteilung Bodendenkmalpflege. 
Bitte beachten Sie, dass die Denkmalliste fortgeschrie-
ben wird. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

A 7.1 
Kreisverwaltung 
Teltow-Fläming -  
Amt für Kreisent-
wicklung 
vom 23.05.2025 
 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit 
aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in 
der Abwägung nicht überwunden werden können  
a) Einwendung:  
b) Rechtsgrundlage:  

Wird zur Kenntnis genommen. 
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c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzli-
chen Anforderungen oder der Überwindung:  

 
2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsum-

fangs des Umweltberichts  
a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen:  
b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte 

Planung:  
 
3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen  

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststel-
lung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkun-
gen  

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwa-
chungssysteme  

 
4. Weitergehende Hinweise  
 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
die den o. g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstandes und des Zeitrahmens:  
 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserheb-
liche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu 
dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, je-
weils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage:  
 
Seitens des Amtes für Wirtschaftsförderung und 
Kreisentwicklung ergeben sich im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung nachfolgende Anregungen und Hin-
weise: 
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SG Kreisentwicklung, Bereich Planungsgrundla-
gen/Bauleitplanung 
 
Planzeichnung 
Der Verweis auf § 2 Abs. 6 BbgBO bei der Festsetzung 
der Zahl der Vollgeschosse ist falsch. Die aktuelle 
BbgBO enthält keine Definition des Vollgeschosses 
mehr, sondern verweist in § 88 Abs. 2 auf die Definition 
in der Bauordnung von 2008. Konkret heißt es in § 88 
Abs. 2 Satz 1 aktuelle BbgBO: „Solange § 20 Absatz 1 
der Baunutzungsverordnung zur Begriffsbestimmung 
des Vollgeschosses auf Landesrecht verweist, gilt inso-
weit § 2 Absatz 4 der Brandenburgischen Bauordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Septem-
ber 2008 (GVBI. I S. 226) fort.“ 
 
In der benannten Fassung wird das Vollgeschoss wie 
folgt definiert: 
„Vollgeschosse sind alle oberirdischen Geschosse, de-
ren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die 
Geländeoberfläche hinausragt. Geschosse, die aus-
schließlich der Unterbringung technischer Gebäudeaus-
rüstungen dienen (Installationsgeschosse) sowie Hohl-
räume zwischen der obersten Decke und der Beda-
chung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, 
gelten nicht als Vollgeschosse.“ 
 
Es wird angeregt auf der Planzeichnung auf § 20 Abs. 1 
BauNVO i. V. m. § 2 Abs. 4 BbgBO vom 17.09.2008 zu 
verweisen. In der Begründung sollte dann in Kapitel 
3.2.2 auf die Begriffsbestimmung des Vollgeschosses 
gem. der o.g. Fassung der BbgBO hingewiesen werden. 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Der Verweis zur Geschossfestsetzung wird gemäß den 
Hinweisen auf der Planzeichnung und in der Begrün-
dung berichtigt und wie folgt angepasst: 
§ 20 Abs. 1 BauNVO i. V. m. § 88 Abs. 2 BbgBO (§ 2 
Abs. 4 BbgBO i. d. F. vom 17.09.2008) 
Anpassung der Begründung und Planzeichnung er-
forderlich. 
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Die Begründung wäre entsprechend zu ergänzen. 
 
Die Textfestsetzung 1 lässt ein breites Spektrum von 
Nutzungsmöglichkeiten zu, die über die zeichnerisch 
festgesetzte Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbe-
stimmung Schule und der Planungsintention (bauak-
zessorische Nutzungen der künftigen, angrenzenden 
Oberschule und Erweiterungsoptionen für den Schul-
standort) hinausgehen und grundsätzlich auch in (ande-
ren) Baugebietstypen der BauNVO zulässig wären. 
Auch wenn das Gebot der planerischen Zurückhaltung 
gilt und es grundsätzlich nachvollziehbar ist, dass der 
BP auch Spielräume für außerschulische Nutzungen zu-
lassen soll, ist auch das Bestimmtheitsgebot zu berück-
sichtigen. 
 
Festsetzungen müssen eindeutig und erforderlich bzw. 
begründet sein. Zu den außerschulischen Nutzungen 
wird in der Begründung bislang sehr wenig ausgeführt 
(siehe S. 30 letzter Absatz). Im weiteren Verfahren 
sollte hier konkretisiert und ergänzt werden. Als Beispiel 
für textliche Festsetzungen bei mehreren Nutzungszwe-
cken und Doppelnutzungen wird auf das Fallbeispiel B 
in Kapitel B 5.1 der Arbeitshilfe Bebauungsplanung des 
MIL verwiesen. Die außerschulischen Nutzungen bezie-
hen sich hier eindeutig auf die Nutzung schulische Anla-
gen außerhalb der Schulzeit, so dass klar wird, dass 
keine zusätzlichen Anlagen für außerschulische Nutzun-
gen in der Gemeinbedarfsfläche Schule geplant sind. 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Die Gemeinde sieht von einer außerschulischen Nut-
zung der Fläche für den Gemeinbedarf ab. 
Die Textliche Festsetzung TF 1 entfällt und die Begrün-
dung wird angepasst. 
 
Durch den Wegfall der Zulässigkeit einer außerschuli-
schen Nutzung, ist die geforderte Berücksichtigung des 
Bestimmtheitsgebots obsolet geworden. 
Anpassung der Begründung und Planzeichnung er-
forderlich. 
 

Da die geplante Gemeinbedarfsfläche „bauakzessori-
schen“ Nutzungen der künftigen Oberschule dienen soll, 
die auf einer Fläche im Geltungsbereich des 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Gemäß den hier und weiter unten gegeben Hinweisen, 
wurden textliche Festsetzungen aufgenommen, die die 
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Nachbarbebauungsplans RA 9-7 „Bücker-Werke“ ge-
plant ist, wird angeregt, den räumlichen und funktiona-
len Zusammenhang der beiden „Schulflächen“ klarzu-
stellen - und explizit Stellplätze und Nebenanlagen die 
funktional dem Oberschulstandort zuzurechnen sind, 
zuzulassen (siehe auch Hinweis zum Kapitel 3.3.1 der 
Begründung). Auch so würde die Festsetzung zur zuläs-
sigen Art der baulichen Nutzung bestimmter. 
 

Zulässigkeit von Stellplätzen und Nebenanlagen, auch 
außerhalb der Baugrenzen, regeln. 
Berücksichtigt wurde hierbei ebenso der funktionale Zu-
sammenhang der Fläche für den Gemeinbedarf mit dem 
südlich angrenzenden Schulstandort. 
Anpassung der Begründung und Planzeichnung er-
forderlich. 
 

Der Hinweis zum Artenschutz ist, wie jeder Hinweis, 
nicht rechtsverbindlich. Sollte sich eine entsprechende 
Regelung aus der Umweltprüfung ergeben - bislang er-
geben sich aus den Unterlagen keine entsprechenden 
Hinweise - wäre in Abstimmung mit der zuständigen Na-
turschutzbehörde (gem. Naturschutzzuständigkeitsver-
ordnung regelmäßig die untere Naturschutzbehörde) zu 
prüfen, ob sie als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
gern. § 9 Abs. 1 Nr., 20 BauGB festgesetzt werden oder 
anderweitig Verbindlichkeit (bspw. städtebaulicher Ver-
trag oder im Rahmen des nachgelagerter Baugenehmi-
gungsverfahren) erlangen kann. 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Der Umweltbericht wird erarbeitet. Sofern sich hieraus 
Regelbedarfe für den Bebauungsplan ergeben, werden 
diese aufgenommen. 
Anpassung der Begründung und Planzeichnung 
ggf. erforderlich. 
 

Begründung 
Der Bebauungsplan entwickelt sich aktuell nicht aus 
dem Flächennutzungsplan. Der Flächennutzungsplan 
wird daher parallel geändert (4. Änderung, u.a. mit rele-
vanter Änderungsfläche 2). Der letzte hier bekannte 
Verfahrensschritt war die Beteiligung zum Vorentwurf 
Ende letzten Jahres. Warum der Standort als Mischbau-
fläche und nicht (gemeinsam mit der im Nachbar-BP ge-
planten Fläche für den neuen Oberschulstandort) als 
Gemeinbedarfsfläche mit entsprechender 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Primär ist festzuhalten, dass die geplante Nutzung einer 
Fläche für den Gemeinbedarf aus der Darstellung einer 
Gemischten Baufläche entwickelbar ist. 
 
Die Erläuterung zu den gewählten Darstellungen der 
4. Änderung des Flächennutzungsplans ist Bestandteil 
des Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungs-
plans. 
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Zweckbestimmung dargestellt werden soll, kann nicht 
nachvollzogen werden und sollte daher im Weiteren nä-
her erläutert werden. Grundsätzlich ist die geplante Nut-
zung des vorliegenden BP-Entwurfs allerdings auch aus 
einer Mischbaufläche entwickelbar. Gemäß § 8 Abs. 3 
Satz 2 BauGB kann der Bebauungsplan vor dem Flä-
chennutzungsplan bekannt gemacht werden, wenn 
nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, 
dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstellun-
gen des Flächennutzungsplans entwickelt sein wird. 
 
Unabhängig davon, sollte in der BP-Begründung (Kapi-
tel 3.7) ergänzt werden, dass mit der 4. Änderung des 
FNP auch der Landschaftsplan angepasst werden soll. 
 

Der Entwurf der Begründung sagt hierzu folgendes aus: 
„Da für den Bau von sozialem Wohnraum sowie deren 
Versorgung in Rangsdorf neue Flächen benötigt wer-
den, soll diese Fläche zur Vorbereitung der weiteren 
Entwicklung als Mischgebietsfläche ausgewiesen wer-
den. Weiterhin sollen auf Teilflächen bauakzessorische 
Nutzungen künftigen Oberschule umgesetzt werden, 
hierzu wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes 
RA 29-1 „Nördlich der Bücker-Werke/ Straße Am Flug-
feld“ beschlossen.“ 
 
Die Begründung wird um Ausführungen zur Anpassung 
des Landschaftsplans ergänzt. 
Anpassung der Begründung erforderlich. 
 

Der Bebauungsplan soll bauakzessorische Nutzungen 
für den Oberschulstandort ermöglichen, der sich auf 
Flächen im südlich angrenzenden BP RA 9-7 „Bücker 
Werke“ befindet. Die Erschließung der BP-Flächen er-
folgt über den noch zu bauenden Nord-Süd-Verbinder 
(neu. Straße „Am Flugfeld“), der durch den östlich und 
südwestlich angrenzenden BP RA 23 „Nord-Süd-Ver-
binder“ vorbereitet wurde. Der nunmehr im Entwurf be-
findliche BP RA 29-1 steht damit in engem baulich und 
funktionalen Zusammenhang mit den BPs Ra 9-7 und 
RA 23. Zum besserer Verständnis wurden daher die 
Geltungsbereichsgrenzen beider Bestandspläne auch in 
der Planzeichnung des vorliegenden Entwurfes aufge-
nommen. 
 
Um das Verständnis weiter zu verbessern und die Zu-
sammenhänge noch klarer zu machen, wird angeregt 
das Kapitel 3.8 der Begründung um eine Abbildung zu 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Zum besseren Verständnis der Zusammenhänge wird 
eine entsprechende Abbildung in die Begründung auf-
genommen. 
Anpassung der Begründung erforderlich. 
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ergänzen, die die Flächenfestsetzungen der benachbar-
ten Bestandspläne und des vorliegenden Entwurfes dar-
stellt und damit die Zusammenhänge auch grafisch ver-
deutlicht. 
 
In der Begründung sollte an geeigneter Stelle auch kurz 
auf die Schulentwicklungsplanung des Landkreises ein-
gegangen werden, aus der sich der Bedarf für die Pla-
nung ableiten sollte. 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Der Bedarf der Planung leitet sich aus der Planung des 
südlich angrenzenden Schulstandorts ab, da für diesen 
die gemäß der gemeindlichen Stellplatzsatzung Stell-
plätze für Kfz, Motorräder und Fahrräder herzustellen 
sind. Zudem sollen für die Schulnutzung benötigte Kom-
ponenten wie ein Schulgarten mit grünem Klassenzim-
mer und ein Multifunktionsfeld für Fuß-/ Basketball dort 
errichtet werden. Darüber hinaus sind ebenso die not-
wendigen Wegeverbindungen und Versickerungsflä-
chen vorgesehen. 
Das zum Schulstandort gehörende Bebauungsplanver-
fahren ist bereits abgeschlossen. Der Bedarf für die 
Schule leitet sich gemäß der Begründung zum Bebau-
ungsplan RA 9-7 „Bücker-Werke“ wie folgt ab: 
„Rangsdorf hat bereits in der Vergangenheit einen er-
heblichen Einwohnerzuwachs durch Bauvorhaben im 
Innenbereich und Umsetzung anderer Bebauungspläne 
zu verzeichnen gehabt. Durch die Errichtung von Wohn-
gebäuden im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
RA 9-7 setzt sich dieser Einwohnerzuwachs fort. Dies 
erfordert die Errichtung zusätzlicher Einrichtungen der 
sozialen Infrastruktur (insbesondere Schule, Kitas und 
Sportanlagen). Ein wichtiger Standort für diese sozialen 
Einrichtungen sind die Baugebiete SO2, SO3 und MI1 
innerhalb des Bebauungsplans RA9-7.“ (S. 187) 
Keine Anpassung der Begründung erforderlich. 
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In Kapitel 3.3.1 der Begründung wird im Zusammen-
hang mit den festgesetzten überbaubaren Grundstücks-
flächen auf § 22 Abs. 3 BauNVO verwiesen. Hier hat 
sich ein Schreibfehler eingeschlichen, der korrigiert wer-
den sollte. Es muss § 23 Abs. 3 BauNVO heißen. 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Der Verweis auf § 23 Abs. 3 BauNVO wird korrigiert. 
Anpassung der Begründung erforderlich. 
 

In Kapitel 3.3.1 wird im Zusammenhang mit Stellplätzen 
auf § 12 BauNVO verwiesen, um die Zulässigkeit von 
Stellplätzen zu begründen. Zudem wird auf § 23 Abs. 5 
BauNVO hingewiesen, um die Zulässigkeit von Stell-
plätzen außerhalb der Baugrenzen zu begründen. Eine 
Gemeinbedarfsfläche ist allerdings keine Baugebiet i. S. 
d. BauNVO. Insofern greifen § 12 (also auch § 14) 
BauNVO hier nicht, Stellplätze (und Nebenanlagen) 
sind in der Gemeinbedarfsfläche dennoch zulässig, so-
fern Sie sich aus der zulässigen (Haupt)Nutzung der 
Gemeinbedarfsfläche begründen lassen. Um Unklarhei-
ten zu vermeiden, wird empfohlen explizit auch Stell-
plätze und Nebenanlagen die funktional dem Ober-
schulstandort im RA 9-7 zuzuordnen sind, zuzulassen. 
 
Auch die Zulässigkeit außerhalb der Baugrenzen, sollte, 
sofern gewünscht, explizit festgesetzt werden. 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Gemäß den hier und weiter oben gegeben Hinweisen, 
wurden textliche Festsetzungen aufgenommen, die die 
Zulässigkeit von Stellplätzen und Nebenanlagen, auch 
außerhalb der Baugrenzen, regeln. 
Berücksichtigt wurde hierbei ebenso der funktionale Zu-
sammenhang der Fläche für den Gemeinbedarf mit dem 
südlich angrenzenden Schulstandort. 
Anpassung der Begründung und Planzeichnung er-
forderlich. 
 

In Kapitel 3.8 und/oder Kapitel III. 7 sollten die mit der 
Planung verbundenen Folgekosten genauer betrachtet 
werden. Dabei sollten neben den unterschiedlichen Auf-
gabenbereichen auch die unterschiedlichen Zuständig-
keiten beachtet werden (u. a. bei der schulischen und 
außerschulischen Nutzung). Grundsätzlich sollte geprüft 
werden, ob die Möglichkeit besteht Kosten auf Dritte 
(hier konkrete Investor Bücker-Werke) umzulegen, um 
den kommunalen Haushalt zu entlasten. 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Der Bau der Schule erfolgt durch einen Investor. Dieser 
vermietet die Schule nach Fertigstellung an die Ge-
meinde Rangsdorf. Die Gemeinde wiederum vermietet 
die Schule an den für Oberschulen zuständigen Land-
kreis Teltow-Fläming weiter. 
 
Die Erhebung von sozialen Folgekosten ist in dem aktu-
ellen Bebauungsplanverfahren nicht möglich. Der 
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 Investor aus dem Baugebiet RA 9-7 „Bücker-Werke“ 
wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens über 
einen städtebaulichen Vertrag zur Zahlung von sozialen 
Folgekosten für Kita-, Hort- und Grundschulplätze ver-
pflichtet. Eine Verpflichtung zur Zahlung von sozialen 
Folgekosten für Oberschulplätze ist grundsätzlich nicht 
möglich. 
Anpassung der Begründung erforderlich. 
 

Umweltbericht 
Die Bewertung des Umweltberichtes obliegt grundsätz-
lich den relevanten Fachbehörden für Naturschutz, Bo-
denschutz, Wasserschutz, Denkmalschutz, Immissions-
schutz etc.. 
An dieser Stelle soll daher nur auf folgende Punkte hin-
gewiesen werden: 
 
Es wird angeregt auf Seite 6 (oben) die Regelungen des 
kompletten § 1a Abs. 3 BauGB zu ergänzen. Die be-
schreiben letztlich das Ergebnis des Umweltberichtes 
für den Bebauungsplan. Bislang stehen im Umweltbe-
richt nur Auszüge. 
 
Ergänzt werden sollte also Folgendes: 
„Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen 
und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 als Flächen 
oder Maßnahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit einer 
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zie-
len der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege vereinbar ist, können die Darstellun-
gen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als am 
Ort des Eingriffs erfolgen. Anstelle von Darstellungen 
und Festsetzungen können auch vertragliche 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Die Hinweise werden im Umweltbericht redaktionell er-
gänzt. 
Anpassung des Umweltberichts erforderlich. 
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Vereinbarungen nach § 11 oder sonstige geeignete 
Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde be-
reitgestellten Flächen getroffen werden. § 15 Absatz 3 
des Bundesnaturschutzgesetzes gilt entsprechend.“ 
 
Die Aussagen zur Eingriffsregelung nach BNatSchG 
(S. 6 unten), sollten ergänzt werden. Bislang wir hier nur 
beschrieben, dass Eingriffe möglichst vermieden wer-
den sollen. Das ist richtig. Die Regelung geht aber wei-
ter und das sollte klar werden: 
Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus-
zugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen 
(Ersatzmaßnahmen) (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Die Hinweise werden ergänzt. Für den ermittelten Ein-
griff werden adäquate Maßnahmen ermittelt und festge-
setzt.  
Anpassung des Umweltberichts erforderlich. 
 

Die Aussagen zum Immissionsschutz (S. 9-10 und 
S. 15) und hier konkret dem Verkehrslärm sollten auf-
grund der aktuellen Lärmaktionspläne (Gemeinde, Ei-
senbahnbundesamt und Rahmenplan Fluglärm) und der 
Planungen zum Ausbau der Dresdner-Bahn und des 
Nord-Süd-Verbinders ergänzt und aktualisiert werden. 
Der Lärmschutz für die geplante Nutzung ist ein zentra-
ler Belang, der in der weiteren Planung detaillierte un-
tersucht und dargestellt werden sollte, um ggf. in den 
Festsetzungen des BP Berücksichtigung zu finden. 
 
Es wird angeregt im Rahmen der Planung ein Schallgut-
achten unter Berücksichtigung aller relevanten Lärm-
quellen erstellen und in die Planung einfließen zu las-
sen. Berücksichtigt werden sollten hier dann nicht nur 
Immissionen (u.a. von der Bahn, dem Nord-Süd-Verbin-
der), sondern auch Emissionen, also Lärm aus dem 
Plangebiet, der auf die Umgebung wirkt. Denn auch von 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Für das Plangebiet werden analog zum Bebauungsplan 
RA 9-7 passive Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt. 
Hierzu wird das im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens für den Bebauungsplan RA 9-7, wie in der Stel-
lungnahme des Landesamts für Umwelt Brandenburg 
(s. A 2.2) angeregt, verwendet. 
Anpassung der Begründung und Planzeichnung er-
forderlich. 
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der geplanten Nutzung (u.a. Stellplätze und Multifunkti-
onsfeld für Fuß- und Basketball) kann Lärm ausgehen, 
der negative Auswirkungen auf die Nachbarschaft des 
Plangebietes haben kann. Das LfU sollte an der Bebau-
ungsplanung beteiligt werden. 
 
Die Beschriftung der Abbildung 2 (S. 17) sollte geändert 
werden. Dargestellt sind das FFH-Gebiet „Zülow-Niede-
rung" und das SPA-Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung". 
Beide Gebietstypen gehören zum EU-weiten Schutzge-
bietsnetz „Natura 2000“. 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Die Beschriftung wird redaktionell angepasst. 
Anpassung des Umweltberichts erforderlich. 
 

Auch die Beschriftung der Abbildung 3 (S. 17) sollte ge-
ändert werden. Das LSG „Notte-Niederung“ wird mit 
Bindestrich geschrieben und hat die Gebiet ID „DE 
3746-602“. Östlich des Geltungsbereiches sind zwei 
NSGs dargestellt: das nördliche ist das NSG „Zülowgra-
benniederung“ (DE 3746-503), das südliche ist das 
NSG „Machnower See“ (DE 3746-502). 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Die Beschriftung wird redaktionell angepasst. 
Anpassung des Umweltberichts erforderlich. 
 

Im ersten Absatz des Kapitel 5. (S. 22) ist folgender 
Passage doppelt: 
„Unabhängig von der Eingriffsbetrachtung nach § 15 
BNatSchG gelten die Verbote gemäß § 44 Abs, 1 
BNatSchG entsprechend § 44 Abs. 5 BNatSchG für eu-
ropäische Vogelarten und den Arten des Anhang IV der 
FFH-Richtlinie („europarechtlich geschützte Arten“) bei 
Vorhaben,“. 
Die Dopplung kann gelöscht werden. 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Die Dopplung wird redaktionell entfernt. 
Anpassung des Umweltberichts erforderlich. 
 

SG Kreisentwicklung, Bereich Regionalplanung 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Vorentwurfsunterlagen zur o. g. Planung enthalten 
bereits umfassende und detaillierte Ausführungen zu 
den übergeordneten Planungsbindungen. Entgegenste-
hende Vorgaben sind insofern nicht erkennbar. 
 
SG Kreisentwicklung, Bereich Verkehr 
 
Die externe wegemäßige Erschließung des Plangebie-
tes soll über den noch zu bauenden Nord-Süd-Verbin-
der erfolgen, für den ein separater BP (RA 23) existiert. 
Ohne den Nord-Süd-Verbinder ist der Planbereich nicht 
erschlossen. Im Bereich des in Aufstellung befindlichen 
BP RA 29-1 ist unmittelbar an den BP RA 23 angren-
zend eine öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt, die 
u.a. als Bushaltstelle (für die geplante nahegelegene 
Oberschule) sowie für Böschungen und Sickermulden 
für den Ost-West-Verbinder (bzw. neue die Straße „Am 
Flugfeld“) dienen sollen. 
 
Grundlage für die Verkehrsflächenfestsetzungen sowohl 
im BP RA 23, also auch im Entwurf des BP RA 29-1, 
sollten möglichst Verkehrsanlagenplanungen unter Be-
rücksichtigung der absehbaren Anforderungen (u. a. 
Verkehrsprognose, relevante Bemessungsfahrzeuge) 
und einschlägigen Regelwerke (u. a. RASt und E Klima 
2022) sein. Gemäß § 123 Abs. 2 BauGB sollen die Er-
schließungsanlagen entsprechend den Erfordernissen 
der Bebauung und des Verkehrs hergestellt werden und 
spätestens bis zur Fertigstellung der anzuschließenden 
baulichen Anlagen benutzbar sein. Alle baulich und 
funktional zur Straße gehörenden Bestandteile (siehe 
insbesondere § 2 Abs. 2 BbgStrG) müssen Bestandteil 
von festgesetzten Verkehrsflächen sein. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Erschließung der künftigen Oberschule ist auch 
ohne die Straße Am Flugfeld (ehem. Nord-Süd-Verbin-
der) über die Walther-Rathenau-Straße gesichert.  
Zusätzlich ist die Anbindung vom Bahnhof Rangsdorf 
Bestandteil des Bebauungsplans RA 23 „Nord-Süd-Ver-
binder“. Die Oberschule sowie das Plangebiet sollen 
nach deren Fertigstellung über die Straße Am Flugfeld 
erschlossen werden. Hierdurch besteht eine gute Anbin-
dung an den Bahnhof. 
Weiterhin soll eine Fußgängerunterführung unter der 
Bahn auf Höhe der künftigen Oberschule/ Reihersteg 
die Anbindung insbesondere an die östlich der Bahn ge-
legenen Gemeindegebiete deutlich verbessern. 
 
Die Straßenplanung des übrigen Straßennetzes ist nicht 
Bestandteil des Bebauungsplans RA 29-1 „Nördlich der 
Bücker-Werke / Straße Am Flugfeld“. 
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Unabhängig davon, sollte der geplante Oberschulstand-
ort und damit auch die nunmehr geplanten Flächen für 
„bauakzessorische“ Nutzungen sicher und insbeson-
dere mit Verkehrsmitteln des Umweltverbundes (ÖPNV; 
Rad, Fuß) erreichbar sein, um den aktuellen Anforde-
rungen der StVO (u.a. VisionZero) und des BbgMobG 
(u.a. Vorrang Umweltverbund vor MIV) zu entsprechen. 
 
Ein Fokus sollte insbesondere auf der Verbindung zw. 
Bahnhof Rangsdorf und Oberschule liegen. Damit die 
Flächen auch mit Bussen angefahren werden können, 
sollte auch das übrige Straßennetz den Begegnungs-
verkehr Bus/Bus ermöglichen. Die Planung der Bushal-
testelle sollte insbesondere in Abstimmung mit dem SG 
Wirtschaftsförderung, Tourismus und Mobilität und der 
Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming erfolgen und die 
Anforderungen der Barrierefreiheit erfüllen.  
 
In der Begründung des in Aufstellung befindlichen BPs 
RA 29-1 sollte die Verkehrsflächenfestsetzung im weite-
ren Verfahren ausführlicher und mit Bezug auf den BP 
RA 23 und die verkehrlichen Anforderungen, die der 
Festsetzung zu Grunde liegen, begründet werden. 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Die Begründung wird um Ausführungen zur festgesetz-
ten Straßenverkehrsfläche ergänzt. 
Anpassung der Begründung erforderlich. 
 

Unter anderem mit der Entwicklung des ehern. Bücker-
Geländes in dessen Zusammenhang nun auch der be-
stehende Oberschulstandort verlegt werden soll, verla-
gert sich der Siedlungsschwerpunkt des Hauptortes 
Rangsdorf zunehmen auf Gebiete westlich der Bahn, 
Die Bahnstrecke, die Rangsdorf teilt, kann bislang aller-
dings nur an einer Stelle im Verlauf der Kienitzer Straße 
gequert werden. Die entsprechende 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Eine zweite Querung der Bahntrasse existiert bereits in 
Form eines Bahnüberganges auf Höhe der Pramsdorfer 
Straße. Dieser wird im Rahmen des Ausbaus der Dres-
dner Bahn bis voraussichtlich 2027/2028 in Form eines 
Brückenbauwerkes ertüchtigt. Der für die Verbindungs-
straße zum Bahnübergang aufgestellte Bebauungsplan 
RA 23 „Nord-Süd-Verbinder“ ist bereits rechtskräftig. 
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Straßenunterführung bildet damit ein Nadelöhr, das zu-
künftig immer mehr Verkehr aufnehmen muss, Im Hava-
riefall sind die Bereich westlich der Bahn abgeschnitten. 
Und auch das bestehenden Straßennetz westlich der 
Bahn muss absehbar immer mehr Verkehr aufnehmen. 
 
Daher wird angeregt für den Hauptort ein Verkehrskon-
zept zu erstellen, dass sich dieser Problematik widmet 
und Möglichkeiten aufzeigt, wie, ggf, unter Einbezie-
hung der jeweiligen Vorhabenträger/Investoren damit 
umgegangen werden kann. In diesem Zusammenhang 
sind auch die Planungen zum Ausbau der Dresdner 
Bahn darzustellen und zu berücksichtigen, um ggf. spä-
testens im Rahmen des/r noch ausstehenden Planfest-
stellungsverfahren/s für den Bahnausbau zw. Bahnhof 
Rangsdorf und Bahnhof Zossen begründete Forderun-
gen stellen zu können. 
 

Die Errichtung der Straße Am Flugfeld (ehemals Nord-
Süd-Verbinder) soll künftig die Seebadallee sowie die 
angrenzenden Baugebiete an den Bahnübergang an-
schließen. Mit dem Bau soll zeitnah begonnen werden.  
 
Die Verlagerung des Oberschulstandorts ist Bestandteil 
des abgeschlossenen Bebauungsplanverfahrens 
RA 9-7 „Bücker-Werke“. Eine Verkehrsprognose wurde 
für die Straße Am Flugfeld im Rahmen des abgeschlos-
senen Bebauungsplanverfahrens RA 23 „Nord-Süd-Ver-
binder“ erstellt. 
 
Mit dem Bebauungsplan werden bzgl. des Verkehrs le-
diglich die für den Oberschulstandort notwendigen Stell-
plätze baurechtlich ermöglicht. Hierbei wurde sich zu-
dem für die Variante entschieden, die weniger Individu-
alverkehr durch Wohngebiete erzeugt (s. Begründung, 
Kap. I.4. „Entwicklung der Planungsüberlegungen“) 
 
Das Plangebiet wird darüber hinaus durch den ÖPNV 
(Bus) erschlossen werden.  
 
Ein Verkehrskonzept für die Gemeinde Rangsdorf ist für 
das vorliegende Bebauungsplanverfahren RA 29-1 
„Nördlich der Bücker-Werke / Straße Am Flugfeld“ nicht 
notwendig. 
Keine Anpassung erforderlich. 
 

Im weiteren Verfahren sollte das Thema Verkehrslärm 
weiter konkretisiert werden. Wesentliche Verkehrslärm-
quellen werden auf S. 10 und 15 des Umweltberichtes 
benannt (A 10, B 96, Kienitzer Straße, Nord-Süd-Ver-
binder, Flughafen BER, Dresdner Bahn). 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Für das Plangebiet werden analog zum Bebauungsplan 
RA 9-7 passive Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt. 
Hierzu wird das im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens RA 9-7 erstellte Schallgutachten, wie in der 
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Um das Thema im Rahmen des BP-Verfahrens zu bear-
beiten, wird die Erarbeitung eines Lärmgutachtens an-
geregt. Der Aufwand kann ggf. durch Rückgriff auf die 
aktuellen Lärmaktionspläne der Gemeinde und des Ei-
senbahnbundesamtes sowie des aktuellen Rahmen-
plans Fluglärm (jeweils Stufe bzw. Runde 4) reduziert 
werden. Gegebenenfalls liegen auch verwertbare Ver-
kehrsdaten für die bestehende Kienitzer Straße 
(> 10.000 Kfz/d, siehe S. 10 Umweltbericht) und Infor-
mationen aus der gemeindlichen Planung des Nord-
Süd-Verbinders und der Planung der DB Netz AG zum 
Ausbau der Dresdner-Bahn vor. 
 
Das Landesamt für Umwelt (als Obere Immissions-
schutzbehörde) und die DB Netz AG (als Vorhabenträ-
gerin des Dresdner-Bahn-Ausbaus) sollten bezüglich 
der Lärmproblematik am BP-Verfahren beteiligt werden. 
 

Stellungnahme des Landesamts für Umwelt Branden-
burg (s. A 2.2) angeregt, verwendet. 
 
Das Landesamt für Umwelt und die DB Netz AG wurden 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange beteiligt. 
Anpassung der Begründung und Planzeichnung er-
forderlich. 
 

Sonstiges 
Die im Ergebnis der Prüfung des SG Kreisentwicklung 
erfolgten Darlegungen sind beispielhaft und erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
Seitens des SGs Wirtschaftsförderung, Tourismus 
und Mobilität gibt es keine Hinweise zur Planung. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

Weitere Stellungnahmen des Landkreises: 
 
Nachstehende Behörden und Fachämter der Kreisver-
waltung wurden vom Amt für Wirtschaftsförderung und 
Kreisentwicklung an o, g. Planverfahren beteiligt: 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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− Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung, 
hier: SG Kreisentwicklung und SG Wirtschaftsför-
derung, Tourismus und Mobilität 

− Hauptamt, hier: SG Gebäude und Liegenschafts-
management 

− Ordnungsamt, hier: SG Ordnung und Sicherheit 
− Straßenverkehrsamt, hier: SG Verkehrssicherheit, 

Verkehrslenkung 
− Amt für Bildung und Kultur, hier: SG Schulverwal-

tung und Kultur 
− Gesundheitsamt, hier: SG Hygiene und Umweltme-

dizin 
− untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde, 

hier: SG Technische Bauaufsicht und SG Untere 
Denkmalschutzbehörde 

− untere Naturschutzbehörde (UNB) des Umweltam-
tes, hier: SG Naturschutz 

− untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde 
(UABB) sowie untere Wasserbehörde 

− (UWB) des Umweltamtes, hier: SG Wasser, Boden, 
Abfall 

− Landwirtschaftsamt, hier: SG Agrarstruktur 
− Amt für zentralen Steuerung, Organisation und Per-

sonal, hier: Büro für Chancengleichheit und In-
tegration (Behinderten- und Seniorenbeauftragte) 

 
Die Stellungnahmen folgender Fachämter werden mit 
der Stellungnahme des Amtes für Wirtschaftsförderung 
und Kreisentwicklung digital im Portable Document For-
mat (PDF) per E-Mail an die Gemeinde übersandt: 
 
− SG Gebäude und Liegenschaftsmanagement 
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− SG Ordnung und Sicherheit 
− SG Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung 
− SG Hygiene und Umweltmedizin 
− SG Technische Bauaufsicht 
− SG Untere Denkmalschutzbehörde 
− SG Naturschutz 
− SG Agrarstruktur 
− Büro für Chancengleichheit und Integration (Be-

hinderten- und Seniorenbeauftragte) 
 
Vom SG Schulverwaltung und Kultur und SG Was-
ser, Boden, Abfall lagen bei Erstellung dieser Stellung-
nahme keine Rückmeldungen vor. Sollten im Nachgang 
noch Stellungnahmen eingehen, werden diese umge-
hend nachgereicht. 
 

A 7.3 
Kreisverwaltung 
Teltow-Fläming -  
Landwirtschafts-
amt / SG Agrar-
struktur 
vom 13.05.2025 
 

Das Landwirtschaftsamt als Träger öffentlicher Belange 
für den Fachbereich Landwirtschaft innerhalb der Kreis-
verwaltung Teltow-Fläming hat nach derzeitigem Er-
kenntnisstand zur beabsichtigten Aufstellung des BP 
grundsätzlich keine Bedenken. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

Es werden folgende Hinweise gegeben: 
 
Der Geltungsbereich umfasst teilweise eine derzeit 
landwirtschaftlich genutzte Fläche. Für die landwirt-
schaftliche Nutzung auf dem Flurstück 1325 ist ein lang-
fristiger Pachtvertrag angezeigt worden. Eine geänderte 
Nutzung vor Ablauf der Pachtlaufzeit ist nur im gegen-
seitigen Einvernehmen zwischen Pächter und Verpäch-
ter möglich. 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Die Nutzungsänderung erfolgte in gegenseitigem Ein-
vernehmen zwischen Pächter und Verpächter. Der 
Pachtvertrag wurde gekündigt.  
Ein Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 
Anpassung der Begründung erforderlich. 
 



Gemeinde Rangsdorf 
Bebauungsplan RA 29-1 „Nördlich der Bücker-Werke / Straße Am Flugfeld“ 
Auswertung und Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung  

RAN-BP-RA-29-1 
10/2025 

 

 
Seite 27 von 52 

 
 

Teil C Anregungen und Hinweise Stellungnahme der Gemeinde Rangsdorf 
Nr. TöB  

Gemäß § 2 LPachtVG sind vereinbarte Änderungen der 
in einem anzeigepflichtigen Landpachtvertrag enthalte-
nen Bestimmungen der zuständigen Behörde anzuzei-
gen. Zuständige Behörde für dieses Gebiet ist das 
Landwirtschaftsamt des Landkreises Teltow-Fläming. 
 
Anhang 
 
Gesetzliche Grundlagen - Fundstelle des zitierten Ge-
setzes 
 
LPachtVG 
 
Landpachtverkehrsgesetz vom 8. November 1985 
(BGBl. I S. 2075), zuletzt geändert durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 13. April 2006 (BGBl. I S. 855) 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

A 7.7 
Kreisverwaltung 
Teltow-Fläming - 
Untere Denk-
malschutzbe-
hörde 
vom 08.05.2025 
 

aus Sicht der Denkmalschutzbehörde bestehen zu dem 
Vorhaben keine Bedenken. Die denkmalgeschützten 
Objekte sind nicht betroffen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

A 7.8 
Kreisverwaltung 
Teltow-Fläming - 
Untere Natur-
schutzbehörde 
vom 22.05.2025 
 

x Betroffenheit durch die vorgesehene Planung 
 
Aus naturschutzrechtlicher Sicht ist momentan die 
Verwirklichung der beabsichtigten Planung nicht 
möglich, weil dem Vorhaben rechtliche Vorgaben 
entgegenstehen, die ohne Zustimmung, Befreiung 
o. ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht über-
wunden werden können. 

Wird wie folgt berücksichtigt.  
Die Hinweise werden redaktionell ergänzt.  
Anpassung des Umweltberichts erforderlich. 
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1. Einwendungen 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit auf-
grund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zu-
stimmung, Befreiung o. ä. der Fachbehörde in der 
Abwägung nicht überwunden werden können 
 
a) Einwendung: 
Grundsätzlich sind auf der Ebene der Bauleitplanung 
die örtlichen Ziele, Maßnahmen und Erfordernisse des 
Naturschutzes und der Landschaftsplanung (§§ 9 ff 
BNatSchG) konkret darzustellen. 
Für den Bereich des Bauleitplanes liegt ein Land-
schaftsplan (LP) aus dem Jahr 2008 mit jeweils räumli-
chen Teilfortschreibungen aus dem 2015 und 2022 vor. 
Der BP überplant laut LP teilweise öffentliche Grünflä-
che mit dem Symbol Sportplatz und teils landwirtschaft-
liche Flächen. Diese Flächen sind zusätzlich im LP als 
lokaler Biotopverbund gekennzeichnet sind. 
Insoweit widerspricht der BP den Darstellungen des LP. 
Da auch eine Entwicklung des BP aus dem FNP nicht 
möglich ist, ist der LP als räumlicher und sachlicher 
Teilplan fortzuschreiben. 
 
b) Rechtsgrundlage: 
§§ 9 ff BNatSchG 
 
c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzli-

chen Anforderungen oder der Überwindung: 
 
Im Umweltbericht (Entwurf) zum BP wird auf die beab-
sichtigte Anpassung des LP zur 4. FNP-Änderung 
bereits hingewiesen. 
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2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsum-
fangs des Umweltberichts 
 
a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 
 
Gemäß § 2 Absatz 4 BauGB ist für die Belange des 
Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a 
eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 
werden und in einem UB beschrieben und bewertet 
werden (entsprechend der Anlage zum BauGB). 
Naturschutzrechtlich muss insbesondere auch eine ak-
tuelle Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte 
des derzeitigen Umweltzustandes und der Umweltmerk-
male der voraussichtlich erheblich beeinflussten Ge-
biete erfolgen, weil zum einen keine flächendeckende 
Biotopkartierung vorliegt und zum anderen Biotope zeit-
lich bedingt einer Veränderung unterliegen können. 
 

Wird wie folgt berücksichtigt: 
Die Biotopkartierung wurde im Mai 2025 durchgeführt 
und in den Umweltbericht eingearbeitet. Die Belange 
des Umweltschutzes konnten somit mit den voraussicht-
lichen Umweltauswirkungen der Planung überprüft und 
bewertet werden.  
Anpassung des Umweltberichts erforderlich. 
 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsich-
tigte Planung: 

 
Neben dem o.g. Umweltbericht ist ein landschaftspfle-
gerischer Fachbeitrag erforderlich (Grünordnungsplan 
[GOP] nach § 11 BNatSchG). Der Fachplan enthält in 
der Regel fachspezifisch weitergehende Inhalte als der 
Umweltbericht. Der Umweltbericht, der ebenfalls Aussa-
gen zu „geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen“ 
enthalten muss, konzentriert sich daher eher auf den 
Aspekt der Umweltprognose als auf Abwägungsge-
sichtspunkte. 

Wird teilweise berücksichtigt: 
Der Umweltbericht enthält gleichzeitig einen land-
schaftspflegerischen Fachbeitrag. Ein Grünordnungs-
plan nach §11 BNatSchG kann aufgestellt werden, 
wenn die Gemeinde entscheidet, dass er z. B. aus 
Gründen der Freiraumsicherung erforderlich ist. Aus 
Sicht der Gemeinde ist das aber nicht erforderlich, weil 
alle relevanten grünordnerischen Inhalte als Festset-
zung in die Planung integriert werden. Im Umweltbericht 
wird es ein eigenes Kapitel geben, in dem die grünord-
nerischen Inhalte weiter ausgeführt werden.  
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Adressaten des Umweltberichts sind diejenigen, die von 
den Umweltauswirkungen betroffen sein könnten. Daher 
muss der Umweltbericht eine allgemein verständliche 
Zusammenfassung enthalten, aus der Dritte, also 
„Nichtfachleute", entnehmen könnten, ob und in wel-
chem Umfang sie von den Umweltauswirkungen der 
Festsetzungen für das Vorhaben betroffen sein können 
(entsprechend Nr. 3 c der Anlage zu § 2 Abs, 4 und 
§ 2a BauGB). Der Fachplan des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, ist auf der Ebene des Bebauungs-
planes jedoch der Grünordnungsplan (GOP) (Kommen-
tar zum BNatSchG - Schumacher/Fischer-Hüftle, 2. Auf-
lage, Verlag W. Kohlhammer, Seite 247, Anstrich 9). 
Unbenommen der rechtlichen Grundlage würde die Un-
tere Naturschutzbehörde auf einen eigenständigen 
GOP verzichten, wenn der Umweltbericht alle Angaben 
und Inhalte eines GOP enthält und eine vollständige 
Übernahme der geplanten grünordnerischen Festset-
zungen erfolgt. 
 

Eine allgemeinverständliche Zusammenfassung wird 
Bestandteil des fortgeschriebenen Bebauungsplanent-
wurfs sein.  
Anpassung des Umweltberichts erforderlich. 
 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 
a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Fest-

stellung unvorhergesehener nachteiliger Auswir-
kungen: 

 
b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwa-

chungssysteme: 
naturschutzrechtlich keine 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

4. Weitergehende Hinweise 
Keine 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
die den oben genannten Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens: 
keine 
 
X Sonstige fachliche Informationen oder rechtser-

hebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit 
zu dem oben genannten Plan, gegliedert nach 
Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ge-
gebenenfalls Rechtsgrundlage: 

 
1. Artenschutz: 
Auf Seite 23 des Umweltberichts wird darauf verwiesen, 
dass im Aktivitätsjahr 2025 eine fachgutachterliche Un-
tersuchung des Plangebietes als Grundlage für die ar-
tenschutzrechtliche Betrachtung durchgeführt wird. Dies 
wird von der Unteren Naturschutzbehörde begrüßt. Eine 
fundierte Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange 
kann auch unter Berücksichtigung der bereits vorliegen-
den Grundlagen angrenzender Planungen (Nord-Süd-
Verbinder; Schulstandort) durch die UNB erst erfolgen, 
wenn die Untersuchung vorliegt. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. Eingriffsregelung: 
Da der Umweltbericht mit den entsprechenden Aussa-
gen zu den Schutzgütern des Naturschutzes noch nicht 
vorliegen, können noch keine konkreteren Hinweise ge-
geben werden. 
 
Sollten externe Maßnahmen außerhalb eines zertifizier-
ten Maßnahmenpools oder mit fehlendem bodenrechtli-
chen Bezug als Kompensationsmaßnahmen angerech-
net werden, sind diese durch einen städtebaulichen 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Vertrag zu sichern und vor Satzungsbeschluss der Un-
teren Naturschutzbehörde nachzuweisen. Des Weiteren 
ist für externe Kompensationsmaßnahmen eine grund-
buchrechtliche Sicherung zwingend notwendig. 
 
Gesetzliche Grundlagen - Fundstellen der zitierten 
Gesetze und Verordnungen 
 
BNatSchG 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bun-
desnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I Nr. 51 S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 
48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl, 2024 I 
Nr. 323). 
 
BbgNatSchAG 
Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesna-
turschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzaus-
führungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 
(GVBI. I Nr. 3, Nr. 21), zuletzt geändert durch Artikel 19 
des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBI. I/24, [Nr. 9], 
S.11) 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

A 7.9 
Kreisverwaltung 
Teltow-Fläming - 
Umweltamt  
vom 28.05.2025 
 

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit auf-
grund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zu-
stimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der 
Abwägung nicht überwunden werden können 
keine 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
die den o. g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstandes und des Zeitrahmens 
keine 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche 
Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit 
zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, je-
weils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage: 
Vom Sachgebiet Wasser, Boden, Abfall wird die Aus-
weisung des o.g. Bebauungsplanes je untere Behörde, 
wie folgt beurteilt: 
 
Untere Wasserbehörde (UWB) 
Der allgemeine Umgang mit dem Niederschlagswasser 
entsprechend WHG und BbgWG wurde in der Begrün-
dung aber auch im Umweltbericht dargelegt. Im weite-
ren Planverfahren ist zu beschreiben, ob das anfallende 
Niederschlagswasser je Bauvorhaben tatsächlich am 
Standort entsprechend Satzung der Gemeinde Rangs-
dorf versickert werden kann oder ob dafür Flächen pla-
nerisch vorgehalten werden müssen. 
 
Hinsichtlich Versickerungspflicht entsprechend § 54 (4) 
BbgWG, aber auch in Verbindung mit § 52 BbgNRG, ist 
deshalb zu untersuchen, ob das anfallende Nieder-
schlagswasser auf den Grundstücken, auf denen es an-
fällt, auch versickert werden kann. Sofern die Versicke-
rungsfähigkeit großflächig doch nicht gegeben ist, müs-
sen zentrale Standorte zur Versickerung ausgewiesen 
oder beschrieben werden, wie die Niederschlagswas-
serableitung erfolgen kann. 
 
Grundsätzlich muss anfallendes Niederschlagswasser 
so verbracht werden können, dass es möglichst auf den 
eigenen Grundstücken versickert wird (sofern nicht an-
ders festgelegt) und generell nicht auf 

Wird berücksichtigt. 
Bei der baulichen Umsetzung von Vorhaben innerhalb 
des Bebauungsplangebiets sind die Satzungen der Ge-
meinde Rangsdorf zu beachten. Die Niederschlagswas-
serentsorgungssatzung der Gemeinde Rangsdorf vom 
31.03.2025 schreibt vor, dass Niederschlagswasser auf 
den Grundstücken, auf denen es anfällt, durch Versi-
cherung oder Verdunsten entsorgt oder auf andere 
Weise genutzt werden muss. Dementsprechend sind in 
der Genehmigungsplanung Versickerungsflächen vor-
zusehen. 
Anpassung des Umweltberichts nicht erforderlich. 
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Nachbargrundstücke Übertritt. Im Einzelnen wird die 
Niederschlagswasserversickerung jedoch erst im jewei-
ligen Baugenehmigungsverfahren geprüft und wasser-
behördlich erlaubt. Im B-Planverfahren sind lediglich die 
Voraussetzungen zu prüfen. 
 
Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde 
(UABB) 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans RA 29-1 um-
fasst eine Fläche von 1,14 ha und liegt nördlich der ge-
planten Oberschule auf dem Flurstück 1414, Flur 11, 
Gemarkung Rangsdorf. Die Erschließung soll über den 
geplanten Nord-Süd-Verbinder „Straße am Flugfeld“ er-
folgen. Der Geltungsbereich liegt westlich der Bahnlinie. 
 
Zum Geltungsbereich des Bebauungsplans RA 29-1 ge-
hören u. a. in der Flur 11 das Flurstück 367 und anteilig 
die Flurstücke 1414 und 151 (Flur 3). Diese genannten 
Flurstücke waren Bestandteil der ehemals militärisch 
genutzten WGT-Liegenschaft „Hubschrauberreparatur-
werk“ mit der Lieg.-Nr. 02POTS102A. Im nördlichen Be-
reich auf den Flurstücken 1414 und 151 befinden sich 
Abfallablagerungen aus den Nutzungsepochen der mili-
tärischen Nutzung durch die WGT von 1945 bis 1994 
sowie aus der Nutzung durch die Bücker-Werke 1935 
bis 1945. Bei den Bodenarbeiten im Vorfeld der Errich-
tung der Oberschule wurden hier verschiedene Ab-
fallablagerungen und Vergrabungen mit Schadstoffbe-
lastungen im Boden angetroffen, die entsorgt werden 
mussten.  
 
Im Altlastenkataster des Landes Brandenburg ist für das 
Flurstück 151 im Geltungsbereich die Altlast-

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Die Begründung wird gemäß den Hinweisen angepasst. 
Anpassung der Begründung erforderlich. 
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Verdachtsfläche 0348725150 archiviert worden, eine 
geschobene Fläche (Bezeichnung 3U) mit Vergra-
bungsverdacht aus der Luftbildauswertung des Zeit-
schnittes von 1991. Für die Verdachtsfläche besteht 
kein gesonderter Handlungsbedarf. In den Kriegsluftbil-
dern von März 1945 ist auf dem Flurstück 151 im Gel-
tungsbereich des B-Planes RA 29-1 eine ehemalige Be-
bauung zu erkennen, welche vermutlich auch 1953 
noch vorhanden war. 
 
Sollten sich im Verlauf von Bodenarbeiten neue An-
haltspunkte ergeben, die auf eine Belastung hindeuten 
(z. B. Fremdstoffe, Verfärbung, Geruch), wird auf die 
Anzeigepflicht gemäß § 31 des Brandenburgischen Ab-
fall- und Bodenschutzgesetzes (BbgAbfBodG) verwie-
sen. Demnach sind Eigentümer und Nutzungsberech-
tigte von Grundstücken verpflichtet, konkrete Anhalts-
punkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenverän-
derung oder Altlast unverzüglich der Unteren Boden-
schutzbehörde anzuzeigen. Als Ansprechpartner fun-
giert […]. 
 
Die Hinweise gemäß Merkblatt der Unteren Abfallwirt-
schafts und Bodenschutzbehörde (UABB) "Errichtung, 
Abbruch und Umbau von baulichen Anlagen" sind zu 
berücksichtigen. Das benannte Merkblatt ist auf der In-
ternetseite des Landkreises Teltow-Fläming www.tel-
tow-flaeming.de unter dem Menüpunkt „Was erledige 
ich wo“ —> Merkblätter —» Umweltamt abrufbar. 
 
Rechtsgrundlagen 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) 
 
Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. März 2012 (GVBI. 
1/12 [Nr. 20]) zuletzt geändert durch Artikel 29 des Ge-
setzes vom 5. März 2024 (GVBI I/24, [Nr. 9], S.14) 
 
Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz 
(BbgAbfBodG) vom 6. Juni 1997 (GVBI.I/97, [Nr. 05], 
S.40, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Juni 2024 (GVBI. I/24 [Nr. 24]) 
 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderun-
gen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Boden-
schutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I 
S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 
 
Die Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffver-
ordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung und zur Änderung der Depo-
nieverordnung und Gewerbeabfallverordnung (Mantel-
verordnung) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598) enthält 
in 
- Artikel 1: Verordnung über Anforderungen an den 

Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in techni-
sche Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - Ersatz-
baustoffV) und 

- Artikel 2: Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung (BBodSchV) 

Sie ist am 1. August 2023 in Kraft getreten. 
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A 8 
Landesbetrieb 
Forst Branden-
burg – Forstamt 
Teltow-Fläming  
vom 20.05.2025 
 

zum o.g. Bebauungsplan nehme ich wie folgt Stellung: 
Von der Planung sind keine Flächen betroffen, die der 
Waldeigenschaft gemäß § 2 des Waldgesetzes des 
Landes Brandenburg (LWaldG1) unterliegen. Forst-
rechtliche Belange werden somit nicht berührt. 
 
Hinweis: Auf dem betroffenen Gelände wurden im Früh-
jahr 2025 Waldflächen im Rahmen der Baugenehmi-
gung für das Projekt „Neubau Oberschule mit Sport-
halle“ umgewandelt. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

A 26 
Wasser- und Bo-
denverband 
Dahme-Notte 
vom 07.05.2025 
 

die Stellungnahme für das Projekt „Bebauungsplan 
RA 29-1 „Nördlich der Bücker-Werke / Straße Am Flug-
feld“ bezieht sich nur auf die Belange der Gewässerun-
terhaltung (siehe Anlage). 
Im Bereich Ihrer Anfrage befinden sich keine Anlagen 
oder Gewässer der II. Ordnung in unmittelbarer Nähe 
und damit keine Gewässer in unserer Zuständigkeit. 
 

Wird zur Kenntnis genommen.  
 

Nachfolgend noch einige allgemeine Hinweise: 
 
Eine wasserrechtliche Genehmigung ist bei der Unteren 
Wasserbehörde des jeweiligen Landkreises zu beantra-
gen. 
Es ist zu beachten, dass an Gewässern ein Arbeitsstrei-
fen von 5,0 m für die Unterhaltung freizuhalten ist. 
Dies betrifft auch die Zuwegung zum Graben mit unse-
rer Technik (beispielsweise Bagger). 
Gewässerkreuzung (u.a. für Leitungen) müssen 1,50 m 
unter fester Sohle erfolgen. 
 
AE-Maßnahmen können auch mit dem Verband abge-
stimmt werden. 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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A 30 
Gemeinsame 
Obere Luftfahrt-
behörde Berlin 
Brandenburg 
vom 15.05.2025 
 

nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen zum Vorent-
wurf des Bebauungsplanes RA 29-1 „Nördlich der Brü-
cker-Werke / Straße Am Flugfeld“ der Gemeinde 
Rangsdorf (Stand: 10.04.2025) wird von Seiten der Ge-
meinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Branden-
burg (LuBB) mit Bezug auf § 31 Abs. 2 Luftverkehrsge-
setz (LuftVG) wie folgt Stellung genommen: 
 
1. Das Planungsgebiet befindet sich im Zuständig-

keitsbereich der LuBB. 
2. Die Belange der zivilen Luftfahrt werden aus luftver-

kehrsrechtlicher Sicht durch die o.g. Planung nicht 
berührt. 

3. § 18a LuftVG (Störung von Flugsicherungseinrich-
tungen) steht dem obigen Vorhaben nicht entge-
gen. 

4. Es bestehen derzeit keine Bedenken gegen den 
Vorentwurf zum Bebauungsplan RA 29-1 „Nördlich 
der Brücker-Werke / Straße Am Flugfeld“ der Ge-
meinde Rangsdorf (Stand: 10.04.2025). 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  
 

Begründung: 
 
Das Planungsvorhaben befindet sich im Gemeindege-
biet der Gemeinde Rangsdorf im Landkreis Teltow-Flä-
ming des Bundeslandes Brandenburg. 
 
Der Flughafenbezugspunkt (FBP) des Verkehrsflugha-
fens Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (BER) liegt ca. 
9,6 km nordöstlich vom Planungsgebiet. Der Startbahn-
bezugspunkt (SBP) der südlichen Start- und Landebahn 
(SLB) 06R/24L ist ca. 8,4 km vom Planungsgebiet 

Wird zur Kenntnis genommen.  
Nach § 18a LuftVG dürfen Bauwerke nicht errichtet wer-
den, wenn dadurch Flugsicherungseinrichtungen gestört 
werden. 
Im Vorentwurf erfolgte eine Festsetzung zur maximalen 
Anzahl von Vollgeschossen. Wie schon in der Stellung-
nahme erwähnt, ist keine Beeinträchtigung durch die 
Festsetzung von max. drei Vollgeschossen zu erwarten.  
Keine Anpassung erforderlich. 
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entfernt. Für den BER ist ein Bauschutzbereich gemäß 
§ 12 LuftVG festgesetzt. Danach sind im Umkreis bis 
6,0 km Halbmesser um den FBP Bauhöhenbeschrän-
kungen zu beachten. 
 
Ihr Planungsvorhaben befindet sich außerhalb des Bau-
schutzbereiches des BER und insgesamt außerhalb von 
Bauschutzbereichen gem. §§ 12, 17 LuftVG und Hinder-
nisbegrenzungsflächen ziviler Flugplätze (Verkehrs-, 
Sonder-, Hubschrauber-Sonderlandeplätzen) sowie Se-
gel- und Modellfluggeländen. 
 
Weder die geplante Festsetzung zur Art der baulichen 
Nutzung – Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbe-
stimmung: Schule -, noch die zum Maß der baulichen 
Nutzung – maximale Zahl der Vollgeschosse: drei (III) – 
sind geeignet, luftverkehrsrechtliche Belange zu beein-
trächtigen. 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb von Schutzbereichen zi-
viler Flugsicherungsanlagen (vgl. § 18a LuftVG). 
 
Insgesamt bestehen keine Bedenken gegen den Vor-
entwurf zum Bebauungsplan RA 29-1 „Nördlich der Brü-
cker-Werke / Straße Am Flugfeld“ der Gemeinde 
Rangsdorf (Stand: 10.04.2025). 
 
Hinweise: 
1. Sollten die geplanten Inhalte/Gebiete des o. g. Pla-

nungsvorhabens geändert werden, sind die entspre-
chenden Planunterlagen bei der Luftfahrtbehörde er-
neut zur Prüfung einzureichen. 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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2. Zur Abklärung eventueller militärischer Belange wen-
den Sie sich bitte an das Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(BAIUDBw), Postfach 2963, 53019 Bonn. 

3. Eine interaktive Karte zur Vorprüfung von Betroffen-
heiten von Flugsicherungsanlagen steht Ihnen auf 
der Seite www.baf.bund.de zur Verfügung. 

4. Weitere Informationen über die Lage und Hindernis-
freiflächen zu einzelnen Landeplätzen finden Sie un-
ter: „https://lubb.berlin-brandenburg.de/aufga-
ben/flugplaetze-berlin-brandenburg“. 

 
Um Überlassung einer Kopie des Abwägungsbeschlus-
ses wird gebeten. 
 

Wird zur Kenntnis genommen.  
Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens werden 
Träger öffentlicher Belange, die eine Stellungnahme im 
Beteiligungsverfahren abgeben haben, über das Abwä-
gungsergebnis benachrichtigt. 
Keine Planänderung erforderlich. 
 

A 31 
Flughafen Berlin 
Brandenburg 
GmbH 
vom 23.05.2025 
 

Nach Prüfung der Beteiligungsunterlagen ist festzustel-
len, dass von uns zu vertretende Belange nicht berührt 
sind. 
 

Wird zur Kenntnis genommen.  
 

Im Zusammenhang mit dem Betrieb des Verkehrsflug-
hafens Berlin-Brandenburg (BER) ist im Plangebiet mit 
durch Fluglärm verursachten Geräuschimmissionen zu 
rechnen. 
 
Der Geltungsbereich befindet sich rund 3,5 km Luftlinie 
von der abknickenden Flugroute (D24L) von der Süd-
bahn in Richtung Westen, jedoch außerhalb der Schutz- 
und Entschädigungsgebiete des Schallschutzpro-
gramms BER. 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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Hinweise zu diesem Aspekt und zu sonstigen Immissio-
nen, z.B. der nahegelegenen Bahnstrecke, sind den 
übergebenen Unterlagen nicht zu entnehmen. 
 
Wir weisen rein vorsorglich daraufhin, dass Schutzmaß-
nahmen und Entschädigungsleistungen, soweit diese im 
Zusammenhang mit Fluglärmbelastungen und der Ent-
wicklung des Standortes ggf. erforderlich werden, von 
der FBB nicht übernommen werden. 
 
Sollten Sie Rückfragen haben, stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 
 
Wir bitten Sie, die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 
ggf. durch Zusendung der Abwägungsergebnisse, des 
Satzungsbeschlusses, der geänderten Planunterlagen 
oder/und der genehmigten Planfassungen weiterhin am 
Verfahren zu beteiligen. 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Im weiteren Bebauungsplanverfahren ist gemäß § 3 
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB die Offenlage der Pla-
nungsunterlagen zur weiteren Beteiligung der Öffent-
lichkeit sowie die Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange vorgesehen. In diesem 
Rahmen wird die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 
um Stellungnahme gebeten. 
Keine Planänderung erforderlich. 
 

A 32 
Landesbüro der 
anerkannten Na-
turschutzver-
bände 
vom 23.05.2025 
 

die im Landesbüro vertretenen anerkannten Natur-
schutzverbände Brandenburgs bedanken sich für die 
Beteiligung und übermitteln Ihnen nachfolgend ihre Stel-
lungnahme, Äußerung und Einwendung zum o.g. Ver-
fahren: 
 
Ziel des Bebauungsplans ist der Bau einer Oberschule. 
 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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Im südlichen Teil des Plangebietes sind Gehölzen be-
troffen. Es gilt die Baumschutzsatzung der Gemeinde 
Rangsdorf. Bäume mit einem Stammumfang von 60 cm 
sind geschützt und somit zu erhalten. Diese sind in die 
Planung mit zu berücksichtigen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen.  
 

Das Niederschlagswasser soll auf dem Gelände versi-
ckert werden. Südlich des Plangebietes gibt es jedoch 
Altlastenverdachtsflächen. Es ist zu prüfen, ob es zu 
Verunreinigungen des Grundwassers durch Altlasten 
kommen kann, wenn direkt vor Ort versickert wird. 
 

Wird zur Kenntnis genommen.  
 

Der Umweltbericht ist noch nicht vollständig und muss 
ergänzt werden. Erst dann kann eine Abschließende 
Beurteilung für Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen erfol-
gen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

In den Artenschutzfachgutachten sind die Tage, Uhrzeit 
und Witterung jeder Begehung aufzulisten. Für eine 
quantitative Bestimmung von Zauneidechsen sind min-
destens vier Begehungen notwendig. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

Das Gelände ist naturschutzfachlich als wertvoll einzu-
stufen. Es ist möglich, dass sich hier wertvolle Biotope 
über die Zeit entwickelt haben. Eine Biotopkartierung ist 
durchzuführen. Eventuell können geschützte Biotope 
vorkommen. In diesem Fall ist die zuständige Behörde 
einzuschalten. 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Biotopkartierung wurde im Mai 2025 durchgeführt und 
wird im Umweltbericht eingearbeitet. 
Anpassung des Umweltberichts erforderlich. 
 

Anscheinend wurden schon Zaun- und Waldeidechsen 
aufgesammelt. Aus den Unterlagen geht nicht hervor, 
wo diese wieder ausgesetzt wurden. Ersatzflächen sind 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Im direkten Umfeld des Bebauungsplans RA 29-1, also 
auf östlich und südlich angrenzenden Flächen, teilweise 
auch überlappend wurden 2024 zwei Gutachten durch 
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schon vor dem Maßnahmenbeginn festzusetzen und 
nachzuweisen. 
 

einen Fachgutachter (Herr T. Teige) für den südlich an-
grenzenden und teilweise auch überlagernden Bereich 
des Schulneubaus und für den östlich angrenzenden 
Nord-Süd-Verbinder durchgeführt.  
 
Bereits in vorhergehenden Untersuchungen anderer 
Fachgutachter waren nur im weiteren Umfeld (südlich 
des Untersuchungsgebietes) Reptilien festgestellt wor-
den, im Untersuchungsgebiet für den Bebauungsplan 
RA 29-1 selbst nicht. Wegen des potenziellen Vorkom-
mens von Zauneidechsen, wurde durch die Untere Na-
turschutzbehörde das Abfangen als Vermeidung des 
Verbotstatbestende nach § 44 BNatSchG für Baumaß-
nahmen im Bereich festgelegt.  
 
Die Baustelle des Nord-Süd-Verbinders wurde zur an-
grenzenden Bahntrasse mit einem Schutzzaun vor Ein-
wanderung von Reptilien vom Bahndamm aus ge-
schützt und vor den Baumaßnahmen der Bestand abge-
sammelt. 
 
Ab März 2024 wurde durch ein weiteres Fachgutachter-
büro (Naturschutz Berlin-Malchow) ein Schutzzaun für 
den Schulneubau gestellt und zur Vorbereitung einer 
Beräumung der Fläche von Vegetation die vorhandenen 
Reptilien abzusammeln. Es wurden in einem Zeitraum 
vom Mitte März bis Ende Juli keine adulten oder Jung-
tiere der streng geschützten Zauneidechsen, nur ein In-
dividuum einer besonders geschützten Waldeidechse 
und andere Beifänge wie Ringelnattern gefangen.  
 
Alle gefangenen Tiere wurden in das für den Bebau-
ungsplan RA 9-7 hergerichtete Ersatz-Habitat 
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umgesetzt. Das beräumte Gebiet blieb durch einen 
Schutzzaun vor Einwanderung geschützt.  
 
Diese Vorgänge werden im Umweltbericht redaktionell 
ergänzt, um die aktuellen Ergebnisse für das Plangebiet 
des Bebauungsplans RA 29-1 einordnen zu können.  
Anpassung des Umweltberichts erforderlich. 
 

Wir bitten um eine weitere Beteiligung in diesem Verfah-
ren. Für den Fall, dass in dieser Sache ein das Verfah-
ren beendender Bescheid ergeht (Zustimmung, Ableh-
nung, Einstellung), beantragen wir auf Grundlage von 
§3 Abs. l UIG deren Übersendung mit Eingangsbestäti-
gung, vorzugsweise per E-Mail an info@landesbu-
ero.de. 
 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Im weiteren Bebauungsplanverfahren ist gemäß § 3 
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB die Offenlage der Pla-
nungsunterlagen zur weiteren Beteiligung der Öffent-
lichkeit sowie die Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange vorgesehen. In diesem 
Rahmen wird das Landesbüro der anerkannten Natur-
schutzverbände erneut um Stellungnahme gebeten. 
Keine Planänderung erforderlich. 
 

A 33 
LBV Landesbau-
ernverband 
Brandenburg 
e. V. 
vom 05.05.2025 
 

hinsichtlich des Bebauungsplanes RA 29-1 „Nördlich 
der Bücker-Werke/ Straße Am Flugfeld" möchten wir im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens wie folgt Stellung 
nehmen: 
 
Als berufsständische Interessenvertretung der landwirt-
schaftlichen Betriebe im Landkreis Teltow-Fläming se-
hen wir den Verlust landwirtschaftlicher Flächen kritisch, 
da dies den Preis- und Produktionsdruck auf die beste-
henden Flächen zusätzlich erhöht. In diesem Zusam-
menhang möchte ich darauf hinweisen, dass die land-
wirtschaftlichen Unternehmen in der Region in den ver-
gangenen Jahren enorme Belastungen durch den Aus-
bau von Verkehrs- und Gewerbeinfrastruktur zu verkraf-
ten hatten. Mir ist mit der Agrargenossenschaft Groß 

Wird zur Kenntnis genommen.  
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Machnow eG ein landwirtschaftliches Unternehmen be-
kannt, dass mit den aktuellen Infrastrukturprojekten und 
Baumaßnahmen insgesamt 100 ha landwirtschaftlicher 
Nutzfläche in diesem Jahr verlieren wird. Hierbei han-
delt es sich um Größenordnungen, die sich in Summe 
betriebsgefährdend auswirken können. Dennoch akzep-
tieren wir den Flächenbedarf für das in Rede stehende 
Projekt. 
 
Folgende Voraussetzungen sollten jedoch erfüllt wer-
den: 
1. Faire gutachterliche Bewertung und Entschädigung 

der betreffenden landwirtschaftlichen Flächen unter 
Berücksichtigung der Restflächen. 

2. Enge Abstimmung mit den betroffenen landwirt-
schaftlichen Betrieben vor Ort. 

3. Möglichkeit der Umsetzung der erforderlichen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen als produktionsinte-
grierte Maßnahmen in den landwirtschaftlichen Un-
ternehmen vor Ort. 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise werden im weiteren Verfahren berücksich-
tigt. 
Keine Planänderung erforderlich. 
 

A 37 
Eisenbahnbun-
desamt 
vom 10.06.2025 
 

Das Plangebiet RA 29-1 liegt westlich der von der DB 
InfraGO AG betriebenen Fernbahnstrecke 6135 Bln 
Südkreuz – Elsterwerda (Dresdner Bahn). Das EBA 
prüft nicht die Vereinbarkeit der Planung aus Sicht der 
Betreiberin der Bahnbetriebsanlage. Sofern von Ihnen 
nicht ohnehin bereits veranlasst, wird eine Beteiligung 
der DB InfraGO AG als Trägerin öffentlicher Verkehrs-
belange wie auch Grundstückseigentümerin über DB 
AG DB Immobilien empfohlen. Ihr obliegt die Prüfung, 
ob und inwieweit Belange des Eisenbahnbetriebs mit 
der vorliegenden Planung kollidieren. Etwaige Forde-
rungen der DB InfraGO bspw. hinsichtlich Freihaltung 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von DB In-
fraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB Station & Service 
AG) bevollmächtigtes Unternehmen wurde beteiligt und 
hat ihre Stellungnahme abgegeben (s. A 39). 
 
Westlich der Fernbahnstrecke 6135 und östlich des 
Plangebiets befindet sich die im Bau befindliche Straße 
Am Flugfeld. Zu dieser ist das Planverfahren bereits ab-
geschlossen. Es wird daher davon ausgegangen, dass 
das Plangebiet keine für die Fernbahnstrecke freizuhal-
tende Flächen überplant. 
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bestimmter Flächen für künftige Bauvorhaben der Ei-
senbahn des Bundes, sind zu berücksichtigen. Ob und 
in welchem Umfang insbesondere für das offenbar nach 
wie vor bestehende gemeindliche Interesse an einer 
Verlängerung der S 2 bis Rangsdorf Fläche westlich der 
Fernbahnstrecke 6135 freigehalten werden muss, wäre 
gegebenenfalls mit der DB InfraGO abzustimmen. 
 

Keine Planänderung erforderlich. 
 

Beginnend hinter Berlin zwischen Blankenfelde südlich 
des dortigen Bf bis Abzw Kottewitz kurz vor Dresden er-
streckt sich auf der Dresdner Bahn das von der DB In-
fraGO AG in mehrere Projektabschnitte unterteilte lau-
fende, fest disponierte Vorhaben vordringlichen Bedarfs 
ABS Berlin – Dresden, welches die sukzessive Ertüchti-
gung des Streckenabschnitts für eine Geschwindigkeit 
von 200 km/h zum Gegenstand hat (lfd. Nr. 3 Abschnitt 
1 Anlage 1 zu § 1 BSWAG, siehe auch Korridor Berlin-
Dresden https://www.berlin-dresden.de/home.html und 
Ausbaustrecke Berlin-Dresden https://www.berlin-dres-
den.de/abs-ueberblick.html). So wurde der Bf Rangs-
dorf von km 22,600 bis 25,000 bereits unter Ertüchti-
gung der durchgehenden Bahnhofshauptgleise sowie 
Beseitigung des vormaligen BÜ bei km 24,519 baulich 
entsprechend geändert (hierzu Planfeststellungsbe-
schluss EBA 51132/111-511ppa/023-3129 vom 
19.03.2013). 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Das städtebauliche Plangebiet liegt auf Höhe des von 
der DB angekündigten Projektabschnitts 1.2. Ziel der 
städtebaulichen Planung sei die Nutzbarmachung der 
aktuell im bauplanungsrechtlichen Außenbereich liegen-
den Flächen für bauakzessorische Nutzungen der künf-
tigen Oberschule. Ob die städtebauliche Planung 

Wird wie folgt berücksichtigt. 
Für das Plangebiet werden analog zum Bebauungsplan 
RA 9-7 passive Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt. 
Hierzu wird das im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens RA 9-7 erstellte Schallschutzgutachten, wie in der 
Stellungnahme des Landesamts für Umwelt 
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gesunde Arbeitsverhältnisse wahrt, unterliegt baube-
hördlicher Prüfung und Beurteilung. Immissionsschutz-
würdige Nutzungen sind allenfalls dort zuzulassen sind, 
wo für diese im Ergebnis einer schalltechnischen Unter-
suchung die Einhaltung der Immissionsgrenz- oder Im-
missionsrichtwerte der einschlägigen immissionsschutz-
rechtlichen Bestimmungen sichergestellt werden kann. 
Bei der Berechnung der Außenlärmpegel ist der ge-
plante Ausbau der Dresdner Bahn auf 200 km/h zu be-
rücksichtigen. Ein Schallgutachten liegt soweit ersicht-
lich noch nicht vor. Sobald dieses vorliegt, bitten wir um 
erneute Beteiligung. Schon jetzt wird empfohlen, im 
Textteil des BPlan unter Belange des Schienenverkehrs 
vorsorglich einen Hinweis auf die immissionsschutzmin-
dernde Wirkung planfestgestellter Bahnvorbelastung mit 
aufzunehmen. 
 

Brandenburg (s. A 2.2) angeregt, verwendet. Die Be-
rechnung der Außenlärmpegel erfolgte auf der Grund-
lage der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 200 
km/h für die Fernbahnstrecke. 
 
Im weiteren Bebauungsplanverfahren ist gemäß § 3 
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB die Offenlage der Pla-
nungsunterlagen zur weiteren Beteiligung der Öffent-
lichkeit sowie die Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange vorgesehen. In diesem 
Rahmen wird das Eisenbahnbundesamt um Stellung-
nahme gebeten. 
 
Ein Hinweis zu den Belangen des Schienenverkehrs auf 
die immissionsschutzmindernde Wirkung planfestge-
stellter Bahnvorbelastung wird aufgenommen. 
Anpassung der Begründung und Planzeichnung er-
forderlich. 
 

A 38 
Landesamt für 
Bergbau, Geolo-
gie und Roh-
stoffe 
vom 29.04.2025 
 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für bergbau-
liche und geologische Belange äußert sich das Landes-
amt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) auf 
der Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und 
seiner regionalen Kenntnisse zu o. g. Planung/Vorha-
ben wie folgt: 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

B Stellungnahme 
 
Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit 
aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Zustimmung, Befreiung o. Ä, der Fachbehörde in 
der Abwägung nicht überwunden werden können: 
 
Keine. 
 
2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnah-
men, die den Plan berühren können, mit Angabe 
des Sachstands: 
 
Keine. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

3. Sonstige fachliche Informationen oder rechtser-
hebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu 
dem o. g. Plan: 
 
Geologie: 
 
Auskünfte zur Geologie können über den Webservice 
des LBGR abgefragt werden. 
 
Außerdem weisen wir auf die im Zusammenhang mit et-
waig geplanten Bohrungen oder geophysikalischen Un-
tersuchungen bestehende Anzeige-, Mitteilungs- oder 
Auskunftspflicht hin (§ 8ff Gesetz zur staatlichen geolo-
gischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Si-
cherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer 
Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologie-Da-
tengesetz-GeoIDG)). 
 
Auf das Anzeigeportal des LBGR https://bohranzeige-
brandenburg.de wird verwiesen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

Hinweise: Wird wie folgt berücksichtigt. 
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Innerhalb des LBGR wird die Bearbeitung / Darstellung 
des TöB – Beteiligungsprozesses komplett digital abge-
bildet. Für eine effiziente, widerspruchsfreie und fristge-
rechte Bearbeitung des TöB – Prozesses im LBGR ist 
es dabei notwendig, das Datenaustauschformat XPlan 
zur Unterstützung eines verlustfreien Austausches von 
Bauleitplänen, Raumordnungsplänen und Landschafts-
plänen zwischen unterschiedlichen IT-Systemen zu nut-
zen. Dieses Format ist seit dem 5. Oktober 2017 vom 
IT-Planungsrat gemäß §12 des Gesetzes über die elekt-
ronische Verwaltung im Land Brandenburg (Branden-
burgisches E-Government-Gesetz - BbgEGovG) ver-
bindlich als Austauschstandard im Planungsbereich 
festgelegt worden. Ergänzend besteht die Möglichkeit, 
die Planungsflächen bei Beteiligungsverfahren als GIS 
Standard shape EPSG – Code 25833 zu übersenden.  
 
Eine Übersendung einfacher pdf-Dokumente als Pla-
nungsgrundlage und Darstellung der Planungsflächen 
genügt diesen Ansprüchen nicht! Zur weiteren Generali-
sierung des TöB-Prozesses ist zukünftig bei Beteiligun-
gen des LBGR, vorrangig das Bauleitplanungsportal 
des Landes Brandenburg und zwingend die E-Mail-Ad-
resse lbgr@lbgr.brandenburg.de zu nutzen. Nur unter 
dieser E-Mail-Adresse ist ein ständiger Datenabruf im 
Vertretungs- oder Krankheitsfall etc. gewährleistet. 
 
Durch die zunehmende Anzahl von Beteiligungen des 
LBGR an Bauleitplanungsverfahren, ist eine fristge-
rechte Bearbeitung der TöB – Stellungnahmen nach § 4 
Abs. 2 Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. der Betei-
ligung der Träger öffentlicher Belange nach dem 

Das „Pflichtenheft XPlanung konforme Erfassung von 
Daten der Bauleitplanung“ des Landes Brandenburg 
enthält keine Vorgaben dazu, dass bereits während der 
jeweiligen Beteiligungsverfahren XPlan-konforme Daten 
bereitzustellen sind, so dass diese in der Regel nach 
Satzungsbeschluss ausgefertigt werden. 
 
Die Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 
1 BauGB sowie Abstimmung mit den Nachbargemein-
den gemäß § 2 Abs. 2 BauGB fand über das Bauleitpla-
nungsportal des Landes Brandenburg statt und das 
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe wurde 
über die E-Mail-Adresse lbgr@lbgr.brandenburg.de be-
teiligt. 
Keine Planänderung erforderlich. 
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Baugesetzbuch im Land Brandenburg (TöB-Runderlass 
- TöB-RdErl) nur unter den Voraussetzungen einer digi-
talen Datenbereitstellung der Planungsflächen möglich. 
 

A 39 
DB AG - DB Im-
mobilien 
vom 22.05.2025 
 

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von DB In-
fraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB Station & Service 
AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen 
hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Träger öf-
fentlicher Belange zum o. g. Verfahren. 
 
Östlich des Plangebiets verläuft in circa 22 m Entfer-
nung die Bahnstrecke 6135 Bln Südkreuz - Elsterwerda, 
Bahn-km 25,170 – 25,219. Wir bitten daher die folgen-
den Auflagen / Bedingungen und Hinweise zu beachten: 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

Aus Sicht der o. g. Konzernunternehmen sind folgende 
Auflagen, Bedingungen und Hinweise zu beachten: 
 
Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahn-
anlagen (insbesondere Bahndamm, Kabel- und Lei-
tungsanlagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise 
etc.) sind stets zu gewährleisten. 
 
Wir gehen davon aus, dass planfestgestelltes DB Ge-
lände nicht überplant wird. Es wird darauf hingewiesen, 
dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegen-
schaften jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnot-
wendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerech-
net werden muss. 
 
Es sind die Abstandsflächen gemäß LBO sowie sons-
tige baurechtliche und nachbarrechtliche Bestimmungen 
einzuhalten. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen 
nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. Einer 
Versickerung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt wer-
den. 
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der 
Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- 
und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. 
durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch 
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an be-
nachbarter Bebauung führen können. 
 
Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese 
Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind gegebenen-
falls im Bebauungsplan festzusetzen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Durch den ausreichend großen Abstand des Plange-
biets zur Bahntrasse wird mit keinen Beeinträchtigun-
gen gerechnet. 

Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubge-
räten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das Über-
schwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanla-
gen mit angehängten Lasten oder herunterhängenden 
Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist 
durch den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit 
TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom 
Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 
 
Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für 
alle zu Schadensersatz verpflichtenden Ereignisse, wel-
che aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem 
Betrieb des Bauvorhabens abgeleitet werden können 
und sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, 
kann sich eine Haftung des Bauherrn ergeben. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 



Gemeinde Rangsdorf 
Bebauungsplan RA 29-1 „Nördlich der Bücker-Werke / Straße Am Flugfeld“ 
Auswertung und Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung  

RAN-BP-RA-29-1 
10/2025 

 

 
Seite 52 von 52 

 
 

Teil C Anregungen und Hinweise Stellungnahme der Gemeinde Rangsdorf 
Nr. TöB  

Wir empfehlen daher vor Baubeginn eine erneute Betei-
ligung der DB AG, DB Immobilien, bei allen Baumaß-
nahmen durch den Bauherrn. Bei Bauten, die nicht im 
Genehmigungsfreistellungsverfahren errichtet werden, 
ist die DB als Nachbar am Verfahren zu beteiligen. 
 
Wir bitten Sie uns die Abwägungsergebnisse zu gege-
bener Zeit zuzusenden und uns an dem weiteren Ver-
fahren zu beteiligen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Im weiteren Bebauungsplanverfahren ist gemäß § 3 
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB die Offenlage der Pla-
nungsunterlagen zur weiteren Beteiligung der Öffent-
lichkeit sowie die Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange vorgesehen. In diesem 
Rahmen wird die DB AG - DB Immobilien erneut um 
Stellungnahme gebeten. 
Keine Planänderung erforderlich. 
 

 
Teil D Anregungen und Hinweise Stellungnahme der Gemeinde Rangsdorf 
Nr. Nachbargemeinden  

 

Teil E Anregungen und Hinweise Stellungnahme der Gemeinde Rangsdorf 
Nr. Öffentlichkeit  
 
Aus der Öffentlichkeit gingen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB keine Stellungnahmen ein. 

 
 


